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Die	 Gemeindeversammlung	 der	
Einwohnergemeinde	Muttenz,	ge
stützt	 auf	 die	 eidgenössische	 Ver
ordnung	 über	 die	 Aufnahme	 von	
Pflegekindern	 vom	 19.	Oktober	
1977	 (PAVO)	und	 in	Ausführung	
von	§	6	des	Gesetzes	über	die	fami
lienergänzende	 Kinderbetreuung	
vom	21.	Mai	20151	(FEBGesetz),	
beschliesst:

A Allgemeine 
 Bestimmungen

§ 1 Inhalt
1	Dieses	 Reglement	 bildet	 die	
Grundlage	 für	 die	 Unterstützung	
der	 familienergänzenden	 Kinder
betreuung	 durch	 die	 Einwohner
gemeinde	 Muttenz	 im	 Vorschul	
und	Schulbereich.
2	Dieses	 Reglement	 regelt	 die	 An
spruchsberechtigung	 sowie	 die	
Höhe	und	den	Umfang	der	Beiträge	
der	 Einwohnergemeinde	 Muttenz	
an	 die	 Kosten	 der	 familienergän
zenden	Kinderbetreuung.

§ 2 Ziele
1	Die	Gemeinde	Muttenz	stellt	den	
Zugang	zu	einem	bedarfsgerechten	
Angebot	 an	 familienergänzender	
Betreuung	 von	 Kindern	 bis	 zum	
Abschluss	der	Primarstufe	sicher.
2	Die	Unterstützung	durch	die	Ge
meinde	Muttenz	verfolgt	folgende	
Ziele:
a.	 Erleichtern	 der	 Vereinbar

keit	von	Familie	und	Beruf	so
wie	der	beruflichen	Aus	und	
Weiter	bildung	oder	des	Wieder
einstiegs	 in	eine	berufliche	Tä
tigkeit;

b.	 Vermindern	der	Abhängigkeit	
von	der	Sozialhilfe;

c.	 Ermöglichen	 von	 Eingliede
rungsmassnahmen	der	Arbeits
losenversicherung	 oder	 der	 In
validenversicherung;

d.	Verbessern	 der	 gesellschaftli
chen	und	sprachlichen	Integra
tion	und	der	Chancengerechtig
keit	der	Kinder;

e.	 Umsetzen	 der	 Empfehlungen	
oder	Verfügungen	einer	kanto
nalen	oder	kommunalen	Behör
de	 oder	 Fachstelle	 zum	 Schutz	
oder	Wohl	des	Kindes;

f.		 Fördern	eines	attraktiven	Wohn	
und	Arbeitsumfeldes.

§ 3 Begriffe
In	diesem	Reglement	bedeuten:

a.	 Familienergänzende	 Kinder
betreuung:	 Betreuung	 im	 Vor
schul	und	Schulbereich;

b.	 Vorschulbereich:	Kinder	ab	dem	
Alter	von	drei	Monaten	bis	zum	
Eintritt	in	den	Kindergarten;

c.	 Schulbereich:	 Kinder	 ab	 dem	
Eintritt	in	den	Kindergarten	bis	
zum	Abschluss	der	Primarstufe;

d.	Anspruchsberechtigte	Personen:	
Erziehungsberechtigte	im	Sinne	
des	Bildungsgesetzes	vom	6.	Juni	
20022;

e.	 Betreuungsgutscheine:	Finan
zielle	 Beiträge	 der	 Gemeinde,	
welche	 in	der	Regel	 direkt	 an	
die	Erziehungsberechtigten	aus
bezahlt	werden;

f.		 Einrichtungen	der	Kinderbetreu
ung:	Betreuungseinrichtungen	
im	Sinne	von	§	2	Abs.	1	lit.	b	und	
c	FEBGesetz;

g.	 Gefestigte	Lebensgemeinschaft:	
Lebensgemeinschaft,	 die	 seit	
mindestens	zwei	Jahren	besteht	
oder	die	mindestens	ein	gemein
sames	Kind	umfasst.

§ 4 Unterstützung  
durch die Gemeinde

1	Die	 Gemeinde	 Muttenz	 unter
stützt	 Erziehungsberechtigte	 bei	
den	Kosten	für	die	familienergän
zende	Kinderbetreuung:
a.	 im	Vorschulbereich	für	den	Be

such	 einer	 Kindertagesstätte	
oder	 Tagesfamilie	 gemäss	 §	2	
Abs.	1	lit.	a	FEBGesetz;

b.	 im	Schulbereich	für	den	Besuch	
von	 Betreuungseinrichtungen	
mit	schulergänzender	Betreuung	
wie	 Tagesstrukturen,	 Mittags
tische	 oder	 Kindertagesstätten	
mit	separaten	schulergänzenden	
Angeboten,	Ferienbetreuung	oder	
Tagesfamilien.

2	Der	Gemeinderat	kann	in	der	Ver
ordnung	weitere	Betreuungsformen	
benennen,	welche	zur	Erfüllung	der	
in	§	2	Abs.	2	aufgeführten	Ziele	bei
tragen.
3	Es	besteht	kein	Rechtsanspruch	
auf	einen	Betreuungsplatz	in	einer	
bestimmten	Betreuungsform.

§ 5 Finanzierung
1	Die	Unterstützung	erfolgt	als	Sub
jektfinanzierung	mittels	Betreuungs
gutscheinen.
2	Die	Gemeinde	Muttenz	kann	mit	
privaten	 Betreuungseinrichtungen	
zusammenarbeiten,	 an	 die	 sie	 fi
nanzielle	Beiträge	ausrichtet.

B Betreuungs
gutscheine

§ 6 Anspruchsberechtigung
1	Anspruchsberechtigt	 sind	 Erzie
hungsberechtigte	mit	Wohnsitz	 in	
Muttenz	mit	Kindern	mit	Wohnsitz	
in	Muttenz.
2	Die	 Erwerbstätigkeit	 gemäss	 §	2	
Abs.	2	lit.	a	bis	c	beträgt	dabei	bei
a.	 zwei	 Erziehungsberechtigten	

mindestens	120	%;
b.	 einem	alleinerziehenden	Eltern

teil	 mit	 im	 gleichen	 Haushalt	
lebendem/r	 Partner/in	 mindes
tens	120	%;

c.	 einem	alleinerziehenden	Eltern
teil	mindestens	20	%.

3	Einer	 Erwerbstätigkeit	 gemäss	
Abs.	2	gleichgestellt	werden:
a.	 die	 Absolvierung	 einer	 aner

kannten	beruflichen	Aus	oder	
Weiterbildung;

b.	 die	Teilnahme	an	einer	Einglie
derungsmassnahme	einer	Sozial
versicherung;

c.	 die	 Teilnahme	 an	 Bildungs
massnahmen	 oder	 Beschäfti
gungsmassnahmen	 gemäss	 der	
Arbeitslosenversicherungsgesetz
gebung;

d.	die	 Teilnahme	 an	 Eingliede
rungsmassnahmen	 oder	 Um
schulungen	 der	 Invalidenversi
cherungsgesetzgebung,	 soweit	
sie	nicht	durch	eine	Entschädi
gung	der	IV	abgegolten	worden	
sind;

e.	 der	 Bezug	 einer	 Rente	 nach	
Invalidenversicherungsgesetz
gebung	 der	 theoretische	 Be
schäftigungsgrad	 entsprechend	
dem	Invaliditätsgrad.

4	Erziehungsberechtigte	ohne	nach
weisliche	 Erwerbstätigkeit	 haben	
Anspruch	auf	Betreuungsgutschei
ne,	wenn
a.	 eine	Empfehlung	einer	Behörde	

oder	Fachstelle	zum	Schutz	oder	
Wohl	des	Kindes	vorliegt;

b.	 eine	 sprachliche	 Integration	
eines	 Kindes	 mit	 keinen	 oder	
geringen	 Deutschkenntnissen	
angezeigt	ist;

c.	 eine	 physische	 oder	 psychische	
Überbelastung	der	Erziehungs
berechtigten	 vorliegt,	 welche	
die	Kinderbetreuung	im	eigenen	
Haushalt	 ganz	 oder	 teilweise	
verunmöglicht;

d.	 eine	Entlastung,	eine	dringliche	
Unterstützung	 oder	 der	 Schutz	
eines	 Kindes	 (z.	B.	 bei	 Gefähr
dung	der	Entwicklung	des	Kin
des)	dies	verlangt;

e.	 eine	 wirtschaftliche	 Notlage	
verhindert	werden	soll,	um	das	
Familiensystem	 langfristig	 zu	
stabilisieren.

5	Für	 eine	 Anspruchsberechtigung	
nach	 §	2	 Abs.	2	 lit.	e	 muss	 eine	
Empfehlung	 oder	 eine	 Verfügung	
einer	kantonalen	oder	kommuna
len	 Behörde	 oder	 einer	 Fachstelle	
vorliegen.
6	Der	 Gemeinderat	 ist	 befugt,	 für	
Personen	in	Ausnahmefällen	spezi
elle	Regelungen	zu	bewilligen.
7	Für	die	individuelle	Förderung	von	
Kindern	mit	besonderen	Bedürfnis
sen	kann	die	Gemeinde	den	Betreu
ungsgutscheintarif	 für	 Kinder	 im	
Vorschulalter	 bis	 zum	 Abschluss	
des	Kindergartens	 gewähren.	Der	
Bedarf	 muss	 von	 einer	 Fachstelle	
belegt	werden.

§ 7 Massgebendes Einkommen
1	Das	massgebende	Einkommen	er
gibt	sich	aus	dem	steuerbaren	Ge
samteinkommen	gemäss	Ziffer	790	
der	Steuerveranlagung	zuzüglich:
a.	 20	%	 des	 steuerbaren	 Vermö

gens;
b.	 Einkaufsbeiträge	an	die	2.	Säule;
c.	Beiträge	an	die	Säule	3a;
d.	Liegenschaftsunterhaltskosten.
2	Es	 wird	 aufgrund	 der	 jeweils	
neusten	 rechtskräftigen	 Steuer
veranlagung	aller	zum	Haushalts
einkommen	beitragenden	Personen	
festgelegt.	 Die	 Steuerveranlagung	
darf	nicht	älter	als	zwei	Jahre	sein.
3	Bei	Personen,	die	in	ungetrennter	
Ehe,	in	eingetragener	Partnerschaft	
oder	 in	gefestigter	Lebensgemein
schaft	leben,	kommt	die	Summe	des	
massgebenden	Einkommens	beider	
Personen	zur	Anwendung.
4	Familien	mit	einem	massgebenden	
Einkommen	 von	 mehr	 als	 CHF	
120’000/Jahr	 haben	 keinen	 An
spruch	 auf	 Unterstützung	 durch	
die	Gemeinde.

§ 8 Höhe und Umfang der 
 Betreuungsgutscheine

1	Die	Höhe	der	Betreuungsgutschei
ne	sowie	der	maximale	Anspruch	
(Anzahl	 Betreuungstage	 resp.	
stunden)	 richten	 sich	 nach	 dem	
massgebenden	 Einkommen	 sowie	
dem	Pensum	der	Erwerbstätigkeit.	
Anspruchsberechtigte	Erziehungs
berechtigte	bezahlen	in	jedem	Fall	
eine	Mindestkostenbeteiligung.
2	Die	 Festsetzung	 der	 Beiträge	 er
folgt	einmal	jährlich.
3	Liegt	keine	rechtskräftige	Steuer
veranlagung	vor	oder	hat	sich	das	
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massgebende	Einkommen	seit	der	
letzten	Steuerveranlagung	um	mehr	
als	 20	%	verändert,	wird	 von	der	
	zuständigen	 Behörde	 eine	 provi
sorische	 Einschätzung	 vorgenom
men.
4	Wenn	 zwei	 oder	 mehr	 Kinder	
aus	 derselben	 Familie	 familien
ergänzend	 betreut	 werden,	 wird	
ein	 Geschwisterbonus	 gewährt.	
Dies	 gilt	 auch,	 wenn	 die	 Kinder	
in	 unterschiedlichen	 Betreuungs
einrichtungen	betreut	werden.	Der	
Bonus	wird	für	das	Kind	mit	dem	
prozentual	geringeren	Betreuungs
pensum	gewährt.

§ 9 Pflichten der 
 Anspruchsberechtigten

1	Die	 Anspruchsberechtigten	 sind	
verpflichtet,	der	Gemeinde:
a.	 die	 zur	 Bemessung	 benötig

ten	 Auskünfte	 vollständig	 und	
wahrheitsgetreu	anzugeben	so
wie	die	zweckdienlichen	Unter
lagen	einzureichen;

b.	 Veränderungen	 der	 Verhältnis
se,	 die	 eine	 Änderung	 des	 An
spruchs	zur	Folge	haben	könn
ten,	mitzuteilen.

2	Unrechtmässig	 bezogene	 Betreu
ungsgutscheine	 sind	 zurückzu
erstatten.
3	Eine	 Pflichtverletzung	 kann	 zu	
einem	Leistungsausschluss	führen.

§ 10 Bedingungen für 
 teilnehmende 
 Betreuungseinrichtungen

1	Erziehungsberechtigte	 können	
Betreuungsgutscheine	 für	 die	 Be

treuung	 in	 Einrichtungen	 geltend	
machen,	welche
a.	 über	eine	Bewilligung	des	zu

ständigen	Amts	verfügen;
b.	 einen	Administrativvertrag	mit	

der	 Gemeinde	 abgeschlossen	
haben.

2	Es	 besteht	 kein	 Rechtsanspruch	
auf	den	Abschluss	eines	Adminis
trativvertrags	 mit	 der	 Gemeinde.	
Für	den	Abschluss	eines	Adminis
trativvertrags	 mit	 der	 Gemeinde	
müssen	die	Betreuungseinrichtun
gen	insbesondere	folgende	Mindest
anforderungen	erfüllen:
a.	 Sie	 halten	die	Lohnempfehlun

gen	für	Mitarbeitende	gemäss	
Berufsverbänden	ein;

b.	 Sie	geben	statistische	Angaben	
über	die	Betreuungsverhältnisse	
unter	Wahrung	des	Daten	und	
Persönlichkeitsschutzes	an	die	
Gemeinde	ab;

c.	 Sie	halten	die	administrativen	
Vorgaben	für	die	Abwicklung	
von	 Betreuungsgutscheinen	
ein;

d.	 Sie	erbringen	die	Betreuung	zu	
mindestens	50	%	in	deutscher	
Sprache;	Betreuungsangebote,	
die	 mehrsprachig	 geführt	 wer
den,	verfügen	über	ein	Sprach
förderungskonzept	für	Deutsch;

e.	 Eltern	 ohne	 Berechtigung	 auf	
Betreuungsgutscheine	 dürfen	
keine	anderen	Tarife	als	den	Be
treuungsgutschein	 beziehenden	
Eltern	verrechnet	werden;

f.		 Die	 schulergänzende	Betreuung	
wird	grundsätzlich	in	der	Ge
meinde	Muttenz	erbracht.

3	Zur	Sicherung	der	Qualität	kann	
der	zuständige	Bereich	bei	Betreu
ungsangeboten,	für	welche	Betreu
ungsgutscheine	geleistet	werden,	
Kontrollen	durchführen.

C Schluss
bestimmungen

§ 11 Verfügung
1	Die	Verwaltung	verfügt	den	An
spruch,	den	Beginn	sowie	die	Höhe	
der	Betreuungsgutscheine	 im	Ein
zelfall.
2	Gegen	diese	Verfügung	kann	 in
nert	 10	Tagen	nach	Erhalt	 beim	
Gemeinderat	Beschwerde	erhoben	
werden.
3	Alle	anderen	Verfügungen	werden	
vom	Gemeinderat	erlassen.

§ 12 Übergangsbestimmungen
Der	 Gemeinderat	 kann	 während	
zwei	 Jahren	 nach	 Inkrafttreten	
dieses	Reglements	zur	finanziellen	
Abfederung	 Ausnahmeregelungen	
für	 betroffene	 Eltern	 aus	 den	 Ta
gesheimen	Sonnenmatt	und	Unter
wart,	 den	 Tagesfamilien	 über	 die	
Tagesfamilienvermittlung	 sowie	
den	Mittagstischen	Ost	und	West	
treffen,	die	sich	aufgrund	des	Sys
temwechsels	ergeben.

§ 13 Verordnung
Der	Gemeinderat	regelt	den	Voll
zug	dieses	Reglements	in	einer	Ver
ordnung,	insbesondere:
a.	 weitere	Betreuungsformen,	wel

che	zur	Erfüllung	der	in	§	2	Abs.	2	
genannten	Ziele	bei	tragen;

b.	 das	 Verfahren	 zur	 Gewährung	
von	Betreuungsgutscheinen;

c.	 den	Umfang	der	mit	den	Betreu
ungsgutscheinen	 gewährten	 fi
nanziellen	Unterstützung.

§ 14 Aufhebung von Recht
Mit	dem	Inkrafttreten	dieses	Reg
lements	werden	folgende	Gemein
deerlasse	aufgehoben:
a.	 Reglement	 der	 Tagesheime	

und	 Tagesfamilien	 Muttenz,	
Nr.	15.100

b.	 Geschäftsordnung	der	Tages
heime	und	Tagesfamilien	Mut
tenz,	Nr.	15.101

c.	 Taxordnung	2017	der	Mutten
zer	Tagesheime	Sonnenmatt	und	
Unterwart	 und	 der	 Tagesfami
lien,	Nr.	15.209

§ 15 Inkrafttreten
Dieses	Reglement	wird	per	1.	Janu
ar	2018	in	Kraft	gesetzt.

Muttenz,	19.	Oktober	2017

Im	Namen	der
Gemeindeversammlung

 Der Präsident: Peter Vogt
 Der Verwalter: Aldo Grünblatt


